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Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Wahlwerbungsbericht 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 
Wahl zum Nationalrat 2024

Kenndaten

Wahl zum Nationalrat 2024

Stichtag 9. Juli 2024

Wahltag 29. September 2024

Wahlwerbungsaufwendungen

gesetzliche Obergrenze (valorisiert 2024) 8.662.515,00 EUR

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 7.015.021,47 EUR

Quellen: Parteiengesetz 2012; Statistik Austria; SPÖ

Prüfungsverfahren

 1 (1) Die Partei „Sozialdemokratische Partei Österreichs“ (in der Folge: Partei) hatte 
gemäß § 4 Abs. 2 Parteiengesetz 2012 (PartG)1 innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Wahltag zur Wahl zum Nationalrat 2024 (in der Folge: Nationalratswahl 2024) 
einen Wahlwerbungsbericht über die Wahlwerbungsaufwendungen zu erstellen 
und dem RH zu übermitteln. Die Partei übermittelte dem RH am 27. März 2025 den 
Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 zusammen mit dem Prüfungs-
bericht des Wirtschaftsprüfers (einschließlich des darin enthaltenen Prüfungsver-
merks vom 26. März 2025).

(2) Der RH veröffentlichte den Wahlwerbungsbericht der Partei gemäß gesetzlicher 
Vorgabe unverzüglich mit dem Hinweis auf die anhängige Prüfung auf seiner Web- 
site.

(3) Da der Wahlwerbungsbericht den Anforderungen des PartG nicht entsprach, 
forderte der RH die Partei gemäß § 10 Abs. 4 PartG am 26. Mai 2025 zur Stellung-
nahme sowie zur Ergänzung bzw. Richtigstellung des Wahlwerbungsberichts inner-
halb einer Frist von drei Wochen ab Zustellung auf. Die Stellungnahme der Partei 
einschließlich des Wahlwerbungsberichts mit einem ergänzten Prüfungsvermerk 
langte im RH – nach einwöchiger Fristverlängerung – am 23. Juni 2025 ein.

1 BGBl. I 56/2012 i.d.g.F.
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Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Ergebnis der Prüfung durch den Rechnungshof 

Mängel im Prüfungsbericht zum Wahlwerbungsbericht

 2 Nach den Prüfungsfeststellungen des RH wies der am 27. März 2025 übermittelte 
Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers zum Wahlwerbungsbericht der Partei nach-
stehende Mängel auf. Die Partei nahm am 23. Juni 2025 dazu Stellung.

(1) Unvollständiger Prüfungsvermerk im Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers

(a) Feststellungen des RH

Gemäß PartG waren alle Wahlwerbungsaufwendungen in den Wahlwerbungs
bericht aufzunehmen, die zwischen dem Stichtag der Wahl (9. Juli 2024) und dem 
Wahltag (29. September 2024) wirksam geworden waren, unabhängig von Rech-
nungsdatum und Zahlungstermin. Damit sollte eine Umgehung der Beschränkung 
der Wahlwerbungsaufwendungen durch z.B. spätere Rechnungslegung oder Zahlung 
ausgeschlossen werden.

Dies war aufgrund der fehlenden Angabe des Stichtags und damit des zu überprü-
fenden Zeitraums im Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers zum Wahlwerbungs
bericht nicht klargestellt.

(b) Korrektur

Der Wirtschaftsprüfer ergänzte den Prüfungsvermerk entsprechend.

(2) Unrichtiger Rechtsverweis im Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers

(a) Feststellungen des RH

Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers verwies hinsichtlich der Wahlwer 
bungsaufwendungen – wie z.B. Außenwerbung, Direktwerbung, Inserate, Wahlver-
anstaltungen – auf § 4 Abs. 2 PartG (alte Rechtslage). Der Verweis auf die Rech 
nungslegungsgrundlage war nicht korrekt, weil die Wahlwerbungsaufwendungen 
seit der am 1. Jänner 2023 in Kraft getretenen Novelle des PartG (BGBl. I 125/2022) 
in § 4 Abs. 3 PartG (neue Rechtslage) aufgezählt sind.

(b) Korrektur

Der Wirtschaftsprüfer korrigierte den Prüfungsvermerk entsprechend.
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Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Klärung von Sachverhalten 

 3 Der RH forderte die Partei aufgrund konkreter Anhaltspunkte für eine allfällige 
Unrichtigkeit des Wahlwerbungsberichts – u.a. Bezug nehmend auf die Gutachten 
aus dem Bereich der Transparenz- und Kampagnenforschung und aus dem Gebiet 
des Medienwesens zur Plausibilität der Einhaltung der Beschränkung der Wahl-
werbungsaufwendungen – zur Stellungnahme auf; die konkreten Anhaltspunkte 
betrafen folgende Wahlwerbungsaufwendungen: 

• Aufwendungen für Inserate und Werbeeinschaltungen in Printmedien,
• Aufwendungen für Inserate und Werbeeinschaltungen in Hörfunkmedien, audio-

visuellen Medien und Kinospots,
• Wahlwerbungsaufwendungen der Nationalratswahl 2024 im Vergleich zu jenen  

der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 und der Wiener Gemeinderats und 
Bezirksvertretungswahlen 2025.

Die Partei konnte die konkreten Anhaltspunkte in ihrer Stellungnahme und mit den 
vorgelegten Unterlagen ausräumen.

Ergänzter Prüfungsvermerk

 4 (1) Infolge der Aufforderung des RH zur Stellungnahme vom 26. Mai 2025 ergänzte 
bzw. korrigierte der Wirtschaftsprüfer den Prüfungsbericht einschließlich des 
Prüfungsvermerks. Der ergänzte Prüfungsvermerk war mit 23. Juni 2025 datiert.

(2) Die Partei übermittelte am 23. Juni 2025 einen korrigierten Bericht des Wirt-
schaftsprüfers über die Prüfung des Wahlwerbungsberichts gemäß § 4 Abs. 5 PartG 
für die Nationalratswahl 2024.



4

Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Veröffentlichung durch den RH

 5 (1) Aufgrund der konkreten Anhaltspunkte des RH für Unrichtigkeiten und Unvoll-
ständigkeiten im Prüfungsbericht ergänzte und korrigierte der Wirtschaftsprüfer 
den Prüfungsvermerk wie in TZ 2 angeführt.

Das PartG räumt einer Partei eine solche nachträgliche Verbesserungsmöglichkeit 
ein. Deshalb war vom RH keine Mitteilung an den Unabhängigen ParteienTranspa-
renzSenat (UPTS) zu erstatten.

(2) Da der Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 der Partei – nach 
Maßgabe der dem RH zukommenden Befugnisse – formal den in § 4 PartG geregel-
ten Anforderungen entsprach, veröffentlichte der RH sein Ergebnis der Prüfung 
sowie den Wahlwerbungsbericht für die Nationalratswahl 2024 mit dem Prüfungs-
vermerk auf seiner Website.

Das gegenständliche Ergebnis der Prüfung gilt vorbehaltlich der Prüfungsfeststellun-
gen aus der Kontrolle des Rechenschaftsberichts 2024, der dem RH bis 30. Septem-
ber 2025 zu übermitteln ist.

1
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Wien, im Juli 2025
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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Erläuterungen zum Prüfungsverfahren  
nach dem Parteiengesetz 2012

Sonderaufgabe  
des Rechnungshofes  
nach dem Parteiengesetz 2012

Das Parteiengesetz 2012 normiert für 
jede politische Partei, die aufgrund einer 
Wahl zum Nationalrat oder zum Europä-
ischen Parlament Anspruch auf Förde-
rungen nach dem ParteienFörde rungs   
gesetz 2012 hat, innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Wahltag einen 
Wahlwerbungsbericht über die Wahl-
werbungsaufwendungen zu erstellen 
und dem Rechnungshof zu übermitteln. 
Der Rechnungshof hat diese Wahlwer-
bungsberichte zu kontrollieren.

Prüfungsmaßstäbe

Der Rechnungshof hat gemäß § 10 
Abs. 2 Parteiengesetz 2012 die Voll-
ständigkeit und ziffernmäßige Richtig-
keit des Wahlwerbungsberichts und 
dessen Übereinstimmung mit dem Par-
teiengesetz 2012 zu prüfen.

Prüfungsverfahren

(1) Einleitung der Prüfung
Der Rechnungshof hat die Wahlwer-
bungsberichte ohne vorherige Kontrolle 
mit dem Hinweis auf eine noch anhän-
gige Prüfung unverzüglich auf seiner 
Website zu veröffentlichen. Diese Wahl-
werbungsberichte wurden zuvor von 
einer Wirtschaftsprüferin bzw. einem 
Wirtschaftsprüfer geprüft. Danach folgt 
die Kontrolle durch den Rechnungshof. 
Diese Kontrolle beinhaltet die Überprü-
fung der Wahlwerbungsaufwendungen.

(2) Prüfung ohne 
Stellungnahmeverfahren

Wenn der Rechnungshof feststellt, 
dass der Wahlwerbungsbericht den 
Anforderungen des § 4 Parteiengesetz 
2012 entspricht, wird der Hinweis auf 
die Prüfung von der Website entfernt 
und das Ergebnis der Prüfung veröf-
fentlicht.

(3) Prüfung mit 
Stellungnahmeverfahren

Sofern dem Rechnungshof konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im 
Wahlwerbungsbericht enthaltene 
Angaben unrichtig oder unvollständig 
sind, hat der Rechnungshof der Partei 
gemäß § 10 Abs. 4 Parteiengesetz 2012 
die Möglichkeit zur Stellungnahme 
innerhalb angemessener Frist einzuräu-
men. Zur Klärung der konkreten 
Anhaltspunkte kann der Rechnungshof 
schriftlich alle ihm erforderlich erschei-
nenden Auskünfte und die Einsendung 
von Rechnungsbüchern, belegen und 
sonstigen Behelfen verlangen.

Können Widersprüche nicht aufgelöst 
werden und bleibt der Rechnungshof 
bei seiner Ansicht, dass Verstöße gegen 
das Parteiengesetz 2012 vorliegen, 
erstattet der Rechnungshof – allenfalls 
nach einer Prüfung an Ort und Stelle – 
eine Mitteilung an den Unabhängigen 
ParteienTransparenzSenat, der gege-
benenfalls eine Geldbuße über die poli-
tische Partei zu verhängen hat. 
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Am Schluss des Verfahrens wird der 
korrigierte/ergänzte Wahlwerbungsbe-
richt ge meinsam mit dem Ergebnis der 
Prüfung sowie allenfalls der Mitteilung 
an den Unabhängigen ParteienTrans-
parenzSenat veröffentlicht. 

Der Ablauf der Prüfung kann sich 
– abhängig vom fortgesetzten Vorlie-
gen konkreter Anhaltspunkte – nach 
folgenden drei Varianten gestalten:

3
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VERÖFFENTLICHUNG VERÖFFENTLICHUNG

PRÜFUNG MIT STELLUNGNAHMEVERFAHREN

OHNE EINSCHAU  
an Ort und Stelle

Mitteilung an die Partei  
über nicht ausgeräumte  

Anhaltspunkte

MIT EINSCHAU  
an Ort und Stelle

Mitteilung an die Partei  
über nicht ausgeräumte  

Anhaltspunkte  
samt Prüfungsankündigung

PRÜFUNG AN ORT UND STELLE

Ergebnis der Prüfung 
 zur Stellungnahme  

an die Partei

Aufforderung des RH zur Stellungnahme

STELLUNGNAHME DER PARTEI

 2  3 1

	 ►	Ergebnis der Prüfung

	 ►  Mitteilung an den UPTS zu den  
nicht ausgeräumten Anhaltspunkten 

	 ► revidierter Wahlwerbungsbericht

	 ►Ergebnis der Prüfung 

	 ►	revidierter  
Wahlwerbungsbericht

Anhaltspunkte  
wurden  

in Stellungnahme  
ausgeräumt

ALLFÄLLIGE STELLUNGNAHME  
DER PARTEI

ALLFÄLLIGE STELLUNGNAHME  
DER PARTEI
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